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I.

Die Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz Nr. 10/2020 vom 20. August 2020, Az.: 
1454-031.01 (Amtl. Anz. S. 1769), zuletzt geändert durch die 
Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und Verbrau-
cherschutz Nr. 3/2024 vom 8. Februar 2024, Az.: 1454-
031.01 (Amtl. Anz. S. 245), wird wie folgt geändert:

Änderung der Allgemeinen Verfügung zur elektroni-
schen Aktenführung bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   661

Entwidmung einer nicht mehr vorhandenen öffentli-
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– Cremonbrücke – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   670
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rechtigten Mitglieder, die von der Bezirksver-
sammlung auf Vorschlag der im Bezirk wirken-
den und anerkannten Träger der freien Jugend-
hilfe gewählt werden, und/oder für beratende 
Mitglieder im Jugendhilfeausschuss Altona . . . . .   670

Bekanntgabe des Ergebnisses einer standortbezoge-
nen Vorprüfung des Einzelfalles zur Feststellung, 
ob eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht . . . . . . . .   671

Zweite Änderungssatzung zur Gebührensatzung der 
Universitätsbibliothek der Technischen Univer-
sität Hamburg-Harburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   671

Aufhebung einer fehlerhaften Verkündung . . . . . . . .   672

Änderung der Beitragsordnung der Studierenden-
schaft der Universität Hamburg . . . . . . . . . . . . . . .   672
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Die Tabelle in Nummer I wird wie folgt neu gefasst:

Nr. Gericht oder Staatsanwaltschaft Verfahren Datum

1. Landgericht Hamburg Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
der Zivilkammern 8, 13, 16, 28 sowie der Kammer 3 für Handelssa-
chen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkör-
pern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden.

23.9.2020

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
der Zivilkammer 34; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden.

5.5.2021

Alle weiteren Verfahren der Zivilkammern 8, 13, 16, 28, 34 sowie 
der Kammer 3 für Handelssachen; einschließlich der Verfahren, 
die unter dem Registerzeichen AR geführt werden; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
der Zivilkammern 1, 3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 sowie 35; 
einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR 
geführt werden; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
der Zivilkammern 2, 7, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 29 sowie 33; einschließ-
lich der Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

7.9.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
aller weiteren Zivilkammern sowie Kammern für Handelssachen; 
einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR 
geführt werden; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter nach 
§  278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für Baulandsa-
chen, der Entschädigungs- und Rehabilitationskammer, der Wie-
dergutmachungskammer sowie des Wiedergutmachungsamtes.

5.10.2022

Alle weiteren Verfahren aller Zivilkammern und Kammern für 
Handelssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter nach 
§  278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für Baulandsa-
chen, der Entschädigungs- und Rehabilitationskammer, der Wie-
dergutmachungskammer, des Wiedergutmachungsamtes sowie 
Verfahren, auf die die vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des 
Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FFG-RG) geltenden Vorschriften 
nach Maßgabe des Artikels 111 Absatz 1 FFG-RG anzuwenden 
sind.

13.9.2023
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Erst- und zweitinstanzliche Verfahren der Großen Strafkammern 
12, 15 und 39, die unter den Registerzeichen KLs oder Qs geführt 
werden, wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg 
zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch 
geführt und gemäß der einschlägigen, für die Übermittlung elektro-
nisch geführter Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch 
übermittelt wurden.

24.1.2024

Zweitinstanzliche Verfahren der Kleinen Strafkammern 9, 11, 14 
und 16, die unter dem Registerzeichen NBs geführt werden, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor auf Grund 
dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch geführt und gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter Akten 
geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt wurden.

24.1.2024

2. Hanseatisches Oberlandesgericht Sämtliche Verfahren des 2. Zivilsenats, des 13. Zivilsenats, des 15. 
Zivilsenats und des Vergabesenats; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind die beim 13. Zivilsenat geführten fami-
lienrechtlichen Verfahren sowie Verfahren über Anträge nach §  101 
des Steuerberatungsgesetzes.

Ausgenommen sind ferner die beim 15. Zivilsenat geführten Ver-
fahren über Beschwerden nach §  57 Absatz 2 Satz 2 und §  73 
Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

Weiter ausgenommen sind die Beschwerden gegen die Entschei-
dungen des Grundbuchamts nach dem Vierten Abschnitt der 
Grundbuchordnung sowie Beschwerden gegen Entscheidungen des 
Registergerichts nach dem Sechsten Abschnitt der Schiffsregister-
ordnung einschließlich der diese Sachen betreffenden Beschwerden 
und Erinnerungen in Kostensachen; diese richten sich nach §  1 
Absatz 2 HmbEAktFVO in Verbindung mit der Anlage 2 der 
HmbEAktFVO.

21.4.2021

Sämtliche weiteren Verfahren aller Zivilsenate; einschließlich der 
beim 13. Zivilsenat geführten familienrechtlichen Verfahren sowie 
Verfahren über Anträge nach §  101 des Steuerberatungsgesetzes 
und der beim 15. Zivilsenat geführten Verfahren über Beschwerden 
nach §  57 Absatz 2 Satz 2 und §  73 Absatz 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren des 16. und 17. Zivilsenats, 
des 2. Kartellsenats, des Senats für Notarsachen, des Senats für 
Baulandsachen, der Senate für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen, des Richterdienstsenats sowie Verfahren vor 
dem Güterichter.

1.3.2023

3. Amtsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 4, 8b, 12, 16, 21, 22a, 23a, 31a, 
32, 33a, 36a, 48; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen M oder AR geführt werden oder die Rechtsbehelfe nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand haben.

5.5.2021

Sämtliche weiteren Verfahren aller Abteilungen für Zivilsachen; 
einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR 
geführt werden; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Abteilung 62, Verfahren 
vor dem Güterichter sowie Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen M geführt werden, die Rechtsbehelfe nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand haben oder die durch den 
zentralisierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet 
werden.

16.11.2022
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Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentralisier-
ten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet werden sowie 
Verfahren vor dem Güterichter.

25.1.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 72 bis 76; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen UR oder AR geführt werden.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 71; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Anträge auf vorläufige 
Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß §  111a Strafprozessordnung 
(StPO) sowie etwaige in diesem Zusammenhang erforderliche 
Durchsuchungsbeschlüsse, wenn die Akten von der Staatsanwalt-
schaft Hamburg zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung 
elektronisch geführt und gemäß der einschlägigen, für die Über-
mittlung elektronisch geführter Akten geltenden Rechtsverord-
nung elektronisch übermittelt wurden.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentralisier-
ten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet werden.

30.8.2023

4. Arbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 7 und 10; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen AR oder Ba geführt werden.

1.10.2021

Sämtliche Verfahren der Kammern 1, 8, 24 und 28; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen AR oder Ba geführt werden.

4.4.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 9 und 11; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen AR oder Ba geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 12, 14 und 20; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen AR oder Ba geführt werden.

5.9.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen AR oder Ba geführt werden.

4.10.2022

5. Hamburgisches  
Oberverwaltungsgericht

Sämtliche Verfahren des 1. Senats auf dem Gebiet des Asylrechts, 
die am 1. November 2021 bei diesem Senat anhängig waren oder ab 
diesem Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerich-
ten oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Alle weiteren Verfahren des 1. Senats, die am 2. Mai 2022 bei die-
sem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

2.5.2022
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Sämtliche Verfahren des 4. Senats, die am 2. Mai 2022 bei diesem 
Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdeverfahren, die 
sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im Verfahren des einst-
weiligen Rechtsschutzes richten und unter dem Registerzeichen So 
geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 6. Senats, die am 12. September 2022 bei 
diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdeverfahren, die 
sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im Verfahren des einst-
weiligen Rechtsschutzes richten und unter dem Registerzeichen So 
geführt werden.

12.9.2022

Sämtliche Verfahren des 2. Senats, die am 28. September 2022 bei 
diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

28.9.2022

Sämtliche Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 5. Dezember 2022 
bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt einge-
hen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen Bs oder Nc geführt werden, sowie sonstige Beschwerdeverfah-
ren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im Verfahren 
des einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter dem Register-
zeichen So geführt werden.

5.12.2022

Alle weiteren Verfahren des 4. und 6. Senats, die am 25. Januar 2023 
bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt einge-
hen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

25.1.2023

Alle weiteren Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 1. Juni 2023 bei 
diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate, die am 1. Juni 2023 bei 
diesen anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

6. Finanzgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 6. Senats; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2021

Sämtliche Verfahren des 3. und des 5. Senats; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2022

7. Sozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 4, 10, 23, 28, 31, 32, 33, 51; ein-
schließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen/Zusatzzeichen SF GR geführt werden.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 7, 18, 30, 45, 46, 48 und 50; 
einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen/Zusatzzeichen SF GR oder SF AB geführt werden.

13.6.2022
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Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 35, 49, 
52, 53 und 63; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

7.11.2022

Sämtliche Verfahren der Kammer 64, die ab dem 1. Januar 2023 bei 
dieser Kammer eingehen; einschließlich der von anderen Gerich-
ten abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

20.1.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 6, 9, 20, 25, 29, 38, 39, 47, 54, 57, 
58 und 59; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

6.2.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 21, 34, 37, 41, 42, 55, 56, 60, 61; 
einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

27.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammer 65; einschließlich der von ande-
ren Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.

1.4.2023

Sämtliche Verfahren, die unter den Registerzeichen/Zusatzzeichen 
SF GR oder SF AB geführt werden.

24.5.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

24.5.2023

8. Landessozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 4. Senats; einschließlich der von anderen 
Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren des 1. Senats; einschließlich der von anderen 
Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen/Zusatzzeichen AR, SF GR oder SF ERI geführt werden, sowie 
Verfahren betreffend Wahlanfechtungen nach §  6 des Sozialge-
richtsgesetzes in Verbindung mit §  21b Absatz 6 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes.

24.5.2022

Sämtliche Verfahren des 2., 3. und 5. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Verfahren des 1. Senats, die unter den Registerzeichen/Zusatzzei-
chen AR, SF GR oder SF ERI geführt werden sowie Verfahren 
betreffend Wahlanfechtungen nach §  6 des Sozialgerichtsgesetzes 
in Verbindung mit §  21b Absatz 6 des Gerichtsverfassungsgesetzes; 
einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

7.11.2022

9. Verwaltungsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 10; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren sowie der von anderen Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

21.2.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 3, 4 und 16; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren sowie der von anderen Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren nach §§  4, 10 Vereinsgesetz 
und §  32 Absatz 5 Parteiengesetz sowie die vor dem 1.1.2023 beim 
Verwaltungsgericht Hamburg eingegangenen Verfahren betreffend 
Angelegenheiten finanzieller Hilfeleistungen im Rahmen staatli-
cher Hilfsprogramme zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie („Corona-Soforthilfen“).

22.8.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 9 und 21; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von anderen 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 21, die unter 
dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

15.12.2022
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Sämtliche Verfahren der Kammern 14, 15 und 17; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von anderen 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 14, die unter 
dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Fachkammer 23, die am 29. März 2023 bei 
dieser Fachkammer anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt einge-
hen; einschließlich der von anderen Gerichten abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren sowie der von anderen Spruchkörpern bis 
zum 31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 6, 11 und 20; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von anderen 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 11, die unter 
dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden sowie die Verfahren 
der Kammer 20, die unter dem Registerzeichen Z, ZE, B oder BE 
geführt werden.

17.5.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 7, 13 und 19; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren sowie der von anderen Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 19, die unter 
dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden.

18.10.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren. 

1.1.2024

10. Amtsgericht Hamburg-Altona Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.3.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen; einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

16.11.2022

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des §  271 
FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des §  312 FamFG, 
betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen nach Maßgabe des 
§  340 FamFG und Freiheitsentziehungssachen nach Maßgabe des 
§  415 FamFG; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren nach Maßgabe der §§  312, 340, 415 
FamFG.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden.

Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO blei-
ben unberührt.

8.5.2024

Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach dem 
Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsverwaltungs-
sachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des ZVG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab die-
sem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden.

8.5.2024
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11. Amtsgericht Hamburg-Wandsbek Sämtliche Verfahren in Betreuungs-, Unterbringungs- und Frei-
heitsentziehungssachen nach Maßgabe der §§  271, 312 und 415 
FamFG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren nach §  312 und §  415 FamFG.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden.

Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO blei-
ben unberührt.

7.12.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen sowie sämtli-
che Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen M geführt werden.

14.6.2023

12. Amtsgericht Hamburg-St. Georg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen sowie sämtli-
che Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Erwachsenenstrafsachen, 
wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor auf 
Grund dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch geführt und 
gemäß der einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführ-
ter Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.

Des Weiteren sämtliche Verfahren zum Registerzeichen BwR, 
soweit das der Verurteilung zugrunde liegende gerichtliche Verfah-
ren elektronisch geführt wird.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentralisier-
ten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet werden, Ver-
fahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) sowie Verfahren nach 
dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).

8.11.2023

13. Landesarbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 3; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen AR oder SHa geführt werden.

16.1.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Registerzei-
chen AR oder SHa geführt werden.

13.2.2023

14. Amtsgericht Hamburg-Bergedorf Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen, sämtliche 
Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung für Landwirt-
schaftssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen M geführt werden.

26.4.2023

15. Amtsgericht Hamburg-Blankenese Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen sowie sämtli-
che Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

26.4.2023

16. Amtsgericht Hamburg-Harburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen, sämtliche 
Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung für Landwirt-
schaftssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter.

26.4.2023
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17. Amtsgericht Hamburg-Barmbek Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen sowie sämtli-
che Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

14.6.2023

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des §  271 
FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des §  312 FamFG, 
betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen nach Maßgabe des 
§  340 FamFG und Freiheitsentziehungssachen nach Maßgabe des 
§  415 FamFG; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren nach Maßgabe der §§  312, 340, 415 
FamFG.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden.

Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO blei-
ben unberührt.

8.5.2024

Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach dem 
Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsverwaltungs-
sachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des ZVG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab die-
sem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden.

8.5.2024

18. Hamburgischer Berufsgerichtshof 
für die Heilberufe

Sämtliche Verfahren, die zum 1. Juni 2023 bei dem Hamburgischen 
Berufsgerichtshof für die Heilberufe anhängig sind oder ab diesem 
Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

19. Staatsanwaltschaft Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 10 und 11 einschließlich der 
von anderen Staatsanwaltschaften ab dem genannten Zeitpunkt in 
diese Abteilungen übernommenen Verfahren, die unter den Regis-
terzeichen Js, UJs oder AR geführt werden und bei denen auf Grund 
des Tatortes oder eines der Tatorte (§  9 Strafgesetzbuch) die örtli-
che Zuständigkeit des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg gegeben 
wäre; einschließlich der aus den genannten Verfahren resultieren-
den Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur Durchführung 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs.

Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfever-
fahren.

1.9.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 12, 13, 21, 22 und 23 ein-
schließlich der von anderen Staatsanwaltschaften ab dem genann-
ten Zeitpunkt in diese Abteilungen übernommenen Verfahren, die 
unter den Registerzeichen Js, UJs oder AR geführt werden und bei 
denen auf Grund des Tatortes oder eines der Tatorte (§  9 Strafge-
setzbuch) die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Hamburg-St. 
Georg gegeben wäre; einschließlich der aus den genannten Verfah-
ren resultierenden Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur 
Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs.

Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfever-
fahren.

1.3.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilung 20 einschließlich der von ande-
ren Staatsanwaltschaften ab dem genannten Zeitpunkt in diese 
Abteilung übernommenen Verfahren, die unter den Registerzei-
chen Js, UJs oder AR geführt werden und bei denen auf Grund des 
Tatortes oder eines der Tatorte (§  9 Strafgesetzbuch) die örtliche 
Zuständigkeit des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg gegeben wäre; 
einschließlich der aus den genannten Verfahren resultierenden 
Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur Durchführung eines 
Täter-Opfer-Ausgleichs.

Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfever-
fahren.

1.5.2024
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20. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen II und III, die abweichend 
von der AV Nr. 6/2023 vom 30. März 2023 (HmbJVBl. 4/2023, 
S. 221) bis zum 31. Dezember 2023 weiterhin unter den Registerzei-
chen Zs, Ss oder OBL gemäß der Aktenordnung in der bis zum 
31. Dezember 2022 geltenden Fassung und ab dem 1. Januar 2024 
unter den Registerzeichen Zs, SRs, GWs, HEs oder GVAs geführt 
werden, wenn die Akten von der vorlegenden Stelle zuvor auf 
Grund dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch geführt und 
gemäß der einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführ-
ter Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.

Hiervon ausgenommen sind Rechtsbeschwerdeverfahren nach 
§  87j des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen (IRG) sowie Verfahren auf Grund eines Antrags auf Zulassung 
der Rechtsbeschwerde nach §  87k IRG.

1.9.2023

21. Hamburgisches Berufsgericht  
für die Heilberufe

Sämtliche Verfahren; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

1.1.2024

II.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Mai 2024 in Kraft.

Hamburg, den 22. April 2024

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 661

Entwidmung einer nicht mehr 
vorhandenen öffentlichen Wegefläche  

im Stadtteil Hamburg-Altstadt  
– Cremonbrücke –

Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die im Bezirk Ham-
burg-Mitte, Gemarkung Altstadt-Süd, vom Hopfenmarkt 
über die Willy-Brandt-Straße zur Deichstraße und zur 
Holzbrücke führende nicht mehr vorhandene Wegefläche 
Cremonbrücke einschließlich Treppen, mit sofortiger Wir-
kung für den öffentlichen Verkehr entwidmet.

Der räumliche Umfang der Entwidmung ergibt sich aus 
dem Lageplan und ist rot gekennzeichnet. Die urschrift-
liche Verfügung mit Lageplan kann im Bezirksamt Ham-
burg-Mitte, Fachamt Management des öffentlichen Rau-
mes, Raum D6.305, Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg, 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Hamburg-Mitte, 
Fachamt Management des öffentlichen Raumes, Caffama-
cherreihe 1-3, 20355 Hamburg, Widerspruch eingelegt wer-
den.

Hamburg, den 17. April 2024

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
Amtl. Anz. S. 670

Neuwahl der Mitglieder  
des Jugendhilfeausschusses Altona – 

Vorschläge für die Wahl der 
stimmberechtigten Mitglieder, die von der 

Bezirksversammlung auf Vorschlag  
der im Bezirk wirkenden und anerkannten 

Träger der freien Jugendhilfe gewählt 
werden, und/oder für beratende Mitglieder 

im Jugendhilfeausschuss Altona
Im Zuge der Wahlen zu den Bezirksversammlungen am 

9. Juni 2024 ist auch die Wahl des Jugendhilfeausschusses 
Altona vorzubereiten.

Nach § 71 Absatz 1 Nummer 2 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 2 des Hamburgi-
schen Gesetzes zur Ausführung des SGB VIII (AG SGB 
VIII) ist vorgeschrieben, dass zwei Fünftel der stimmbe-
rechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses auf Vor-
schlag der Träger der freien Jugendhilfe von der Vertre-
tungskörperschaft, hier der Bezirksversammlung Altona, zu 
wählen sind. Vorschlagsberechtigt sind die im Bezirk 
Altona wirkenden und anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe. Vorschläge der Jugendverbände und der Wohl-
fahrtsverbände sind entsprechend der Bedeutung ihrer 
Arbeit für die Jugendhilfe im Bezirk angemessen zu berück-
sichtigen.

§ 5 AG SGB VIII legt fest, dass bei der Wahl der stimm-
berechtigten Mitglieder des Ausschusses Frauen und Män-
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ner zu gleichen Teilen berücksichtigt werden sollen. Die 
Träger der freien Jugendhilfe sollen – sofern sie mehr als 
eine Person vorschlagen – zur Hälfte Frauen vorschlagen.

Nach § 3 Absatz 2 Nummern 7, 8 und 10 AG SGB VIII 
sind als beratende Mitglieder im Jugendhilfeausschuss

– eine in der Mädchenarbeit erfahrene Frau,
– eine in der Jugendhilfe erfahrene Person, die die Erfah-

rungen und Interessen der ausländischen Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Familien einbringt und

– eine in der Jungenarbeit erfahrene Person
von der Bezirksversammlung zu wählen. Vorschlagsberech-
tigt sind die im Bezirk Altona wirkenden anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe und das Bezirksamt (§ 6 
Absatz 1 Satz 5 AG SGB VIII; gilt für die in der Jungen-
arbeit erfahrene Person analog).

Vorschläge sind schriftlich und von einer zeichnungsbe-
rechtigten Person unterschrieben bis zum 3. Juni 2024 bei 
der Geschäftsstelle der Bezirksversammlung Altona, Platz 
der Republik 1, 22765 Hamburg, einzureichen. Es ist dabei 
jeweils eindeutig kenntlich zu machen, ob ein stimmbe-
rechtigtes oder ein beratendes Mitglied nach § 3 Absatz 2 
Nummern 7, 8 bzw. 10 AG SGB VIII vorgeschlagen wird.

In dem Vorschlag sind neben dem Namen auch die 
Anschrift, das Geburtsdatum und die Rufnummer der Per-
son, die für den Jugendhilfeausschuss vorgeschlagen wird, 
anzugeben. Da eine der Voraussetzungen für die Wählbar-
keit das Wohnen oder die Tätigkeit im Bereich der (Kin-
der- und) Jugendhilfe im Bezirk Altona ist (§ 3 Absatz 1 
Nummer 2 bzw. § 6 Absatz 2 AG SGB VIII; für die in der 
Jungenarbeit erfahrene Person § 6 Absatz 2 AG SGB VIII 
analog), wird um Angaben über das Tätigkeitsfeld gebeten, 
wenn die vorgeschlagene Person nicht im Bezirk Altona 
wohnt. Die Vorschläge für die beratenden Mitglieder (in 
der Mädchenarbeit erfahrene Frau sowie in der „ausländi-
schen“ Jugendhilfe bzw. in der Jungenarbeit erfahrene Per-
sonen) sollten darüber hinaus Angaben enthalten, die Aus-
kunft über die besondere Qualifikation der Kandidatin 
bzw. des Kandidaten geben. Diese Angaben werden der 
Bezirksversammlung Altona zur Entscheidungsfindung 
vorgelegt, nur zu diesem Zweck verwendet und nach Ablauf 
der 22. Wahlperiode gelöscht.

Für Rückfragen:

Geschäftsstelle der Bezirksversammlung Altona, Telefon: 
040 / 4 28 11 - 23 40/-20 29 oder E-Mail: bezirksversammlung 
@altona.hamburg.de

Hamburg, den 30. April 2024

Das Bezirksamt Altona
– Geschäftsstelle der Bezirksversammlung –

Amtl. Anz. S. 670

Bekanntgabe des Ergebnisses einer 
standortbezogenen Vorprüfung des 
Einzelfalles zur Feststellung, ob eine 

Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht
Die Abteilung Wasserwirtschaft – Planung und Entwurf 

des Bezirksamtes Harburg hat beim Bezirksamt Harburg, 
Fachamt Management des öffentlichen Raumes, Wasser-
behörde, die Zulassung eines Gewässerausbaus im Bezirk 
Harburg, Gemarkung Neugraben, auf den Flurstücken 
5952, 10366, 10367, 7023 und 7024 beantragt. Das Vorhaben 

stellt einen Gewässerausbau nach Nummer 13.18 der Anlage 
1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Nummer 1.18.1 der Anlage 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
Hamburg (HmbUVPG) dar.

Nach der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles 
gemäß § 3c UVPG in Verbindung mit den Regelungen des 
HmbUVPG wird von der Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung des Vorhabens abgesehen. Das Vorha-
ben kann nach Einschätzung des Bezirksamtes Harburg auf 
Grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalles 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben. Diese Feststellung ist beim Bezirksamt Harburg, 
Fachamt Management des öffentlichen Raumes, Wasser-
wirtschaft, nach den Bestimmungen des Umweltinforma-
tionsgesetzes für die Öffentlichkeit zugänglich.

Hamburg, den 16. April 2024

Das Bezirksamt Harburg
– Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt –
Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Wasserwirtschaft
Amtl. Anz. S. 671

Zweite Änderungssatzung  
zur Gebührensatzung der 

Universitätsbibliothek der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg

Auf Grund von § 6b Absatz 2 und § 79 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 des Hamburgischen Hochschulgesetzes 
(HmbHG) vom 18. Juli 2001, zuletzt geändert am 17. Juni 
2021 (HmbGVBl. S. 468), hat das Präsidium am 29. März 
2023 nach Stellungnahme des Akademischen Senats gemäß 
§ 85 Absatz 1 Nummer 13 HmbHG vom 22. März 2023 die 
nachfolgende Änderungssatzung beschlossen:

§ 1

Nummer 1.1 der Anlage der Gebührensatzung der Uni-
versitätsbibliothek der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg vom 24. März 2017 (Amtl. Anz. S. 496 f.) in 
der Fassung vom 16. März 2022 (Amtl. Anz. 2023 S. 229) 
erhält folgende Fassung:

„1.1 für Auszubildende, für Studierende 
staatlicher Hochschulen im Europäi-
schen Hochschulraum, für das Perso-
nal und die Gäste der staatlichen ham-
burgischen Hochschulen, der Hel-
mut-Schmidt-Universität – Universi-
tät der Bundeswehr Hamburg oder 
der Evangelischen Hochschule  für 
Soziale Arbeit & Diakonie sowie für 
Schülerinnen und Schüler allgemein-
bildender Schulen und Lehrerinnen 
und Lehrer der staatlichen hamburgi-
schen Schulen . . . . . . . . . .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gebührenfrei“.

§ 2

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe im 
Amtlichen Anzeiger in Kraft.

Hamburg, den 29. März 2023

Technische Universität Hamburg
Amtl. Anz. S. 671
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Aufhebung einer fehlerhaften Verkündung
Die Bekanntmachung „Änderung der Beitragsordnung 

der Studierendenschaft der Universität Hamburg“ vom 
26. Januar 2024 (Amtl. Anz. S. 492) gilt als nicht verkündet.

Hamburg, den 20. April 2024

Studierendenschaft der Universität Hamburg KöR
– Der Präsident des Studierendenparlamentes –

Amtl. Anz. S. 672

Änderung der Beitragsordnung  
der Studierendenschaft  

der Universität Hamburg
Vom 20. April 2024

Auf Grund von § 104 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (Hmb-
GVBl. S. 171), zuletzt geändert am 17. Juni 2021 (Hmb-
GVBl. S. 468), hat das Studierendenparlament am 
14. Dezember 2023 beschlossen:

Artikel 1

Die Beitragsordnung der Studierendenschaft der Uni-
versität Hamburg vom 4. Februar 2013 (Amtl. Anz. S. 643), 
zuletzt geändert am 10. Juli 2023 (Amtl. Anz. S. 1714), wird 
wie folgt geändert:

§ 3 erhält folgende Fassung:

„Der Beitrag beträgt für alle Studierenden der Universität 
Hamburg ab dem Sommersemester 2024 197,00 Euro. Die-
ser Beitrag setzt sich aus drei Teilbeträgen zusammen, die 
wie folgt zu verwenden sind:

a) 15,00 Euro für die satzungsmäßigen Zwecke der studen-
tischen Selbstverwaltung,

b) 176,40 Euro für das Semesterticket,
c) 5,60 Euro für den Semesterticket-Härtefonds.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Beitragsordnung der Studierenden-
schaft gilt erstmals mit Wirkung für das Sommersemester 
2024 und tritt am Tage der Genehmigung durch das Präsi-
dium der Universität Hamburg in Kraft.

 

Das Präsidium der Universität Hamburg hat die vorste-
hende Änderung der Beitragsordnung am 17. Januar 2024 
genehmigt.

Hamburg, den 20. April 2024

Studierendenschaft der Universität Hamburg KöR
– Der Präsident des Studierendenparlamentes –

Amtl. Anz. S. 672

Öffentliche Ausschreibung

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:

Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Suhrenkamp 100
22335 Hamburg
Deutschland
ausschreibungen@justiz.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO):

Öffentliche Ausschreibung [UVgO]  

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

4) Entfällt

5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 
Leistungserbringung:

Archivierung von Papierakten

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) – Behörde 
für Justiz und Verbraucherschutz – als Auftraggeber 
(AG) beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenver-
einbarung über die Archivierung von Papierakten im 
Landessozialgericht Hamburg.

Ort der Leistungserbringung: 
220354 Landessozialgericht 

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 
Losweise Ausschreibung: Ja
Angebote können abgegeben werden für: Bieter kann 
für alle Lose anbieten (aber auch für weniger).
Los-Nr. 1 Losname Archivierung von Papierakten: 
Hier Abholung  
Beschreibung Die Freie und Hansestadt Hamburg 
(FHH) – Behörde für Justiz und Verbraucherschutz - 
als Auftraggeber (AG) beabsichtigt den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung über die Archivierung von 
Papierakten im Landessozialgericht Hamburg.
Es sollen diverse Papierakten sachgerecht und geschützt 
vor fremden Zugriffen, eingelagert und archiviert wer-
den.
Los-Nr. 2 Losname Archivierung von Papierakten: 
Hier Einlagerung  
Beschreibung Die Freie und Hansestadt Hamburg 
(FHH) – Behörde für Justiz und Verbraucherschutz – 
als Auftraggeber (AG) beabsichtigt den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung über die Archivierung von 
Papierakten im Landessozialgericht Hamburg.
Es sollen diverse Papierakten sachgerecht und geschützt 
vor fremden Zugriffen, eingelagert und archiviert wer-
den.

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):
Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Ausführungsfrist(en):
Vom 1. Juni 2024 bis 31. Mai 2025
mit jährlicher Verlängerungsoption, längstens jedoch 
bis zum 31. Mai 2029 

9) Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunter-
lagen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 
und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen 
abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

22b09914-d123-493b-b558-219bf39b1d72   
10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 

Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
21. Mai 2024, 12.00 Uhr
Bindefrist: 20. Juni 2024, 00.00 Uhr 

11) Entfällt
12) Entfällt
13) Entfällt 
14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-

lagen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot:  
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung  
Preis-/Leistungsverhältnis (%): 90/10  

Hamburg, den 17. April 2024

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 499

Öffentliche Ausschreibung
a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 22 A 0111

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
Zugelassene Angebotsabgabe:
Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:
HSU / Offiziersheim Douaumont-Kaserne,  
Rodigallee 98, 22043 Hamburg

f)  Art und Umfang der Leistung:
Erweiterte Rohbauarbeiten:
Diese Ausschreibung umfasst das Verbreitern von zwei 
Türöffnungen innen und das Herstellen einer Türöff-
nung aus einer Fensteröffnung, das Schließen eines 
Kellerfensters und das Abdichten der Außenwand im 
Bereich der Rampe.

Übersicht der auszuführenden Leistungen:

– 2 St. Türverbreiterungen in KS-Mauerwerk, Stahl-
träger als Stürze wechselseitig einbauen

– 1 St. Türöffnung in Fensteröffnung herstellen, in 
KS- und Klinkermauerwerk

– 1 St. Kellerfenster schließen

– ca. 18 m² Außenwandabdichtung (Klinkermauer-
werk)

– ca. 12 St. Kernbohrungen von 101 bis 251 mm in 
Mauerwerk und Stahlbeton

g)  Entfällt

h)  Aufteilung in Lose: nein

i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
25. KW 2024

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
ca. 35. KW 2024

weitere Fristen 
alle 3 Türöffnungen fertig bis 19. Juli 2024

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://bi-medien.de/ausschreibungs-
dienste/ausschreibungen/D454111439

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 8. Mai 2024 um 9.00 Uhr, 
Ablauf der Bindefrist am 5. Juni 2024.

p)  Adresse für elektronische Angebote:

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100 %

s)  Eröffnungstermin:

 8. Mai 2024 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.
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Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner 
Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 
VOB/A zu machen: keine

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295
Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 24. April 2024

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 500

Öffentliche Ausschreibung
Verfahren: BUKEA ÖA-W1-246-24 –  

Rahmenvereinbarung für Geophysikalische 
Untersuchungen an Grundwassermessstellen 

und Erkundungsbohrungen
Auftraggeber: Behörde für Umwelt, Klima, 

Energie und Agrarwirtschaft  
1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 

auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg, Deutschland
+49 40427940026 
beschaffungsstelle@bsw.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)
Öffentliche Ausschreibung [UVgO]  

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Entfällt
5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 

Leistungserbringung:
Rahmenvereinbarung für Geophysikalische Untersu-
chungen an Grundwassermessstellen und Erkundungs-
bohrungen

Im Rahmen von Maßnahmen zur geologischen Erkun-
dung oder auf mit wassergefährdenden Stoffen konta-
minierten Flächen sind regelmäßig Aufschlussbohrun-
gen und Messstellenbauarbeiten durchzuführen, die 
während oder nach Abschluss der Arbeiten mit geo-
physikalischen Methoden zu untersuchen sind.

Ort der Leistungserbringung: Hamburg

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 

 Losweise Ausschreibung: Nein

7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Ausführungsfrist(en):

Vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2028 

9) Vergabeunterlagen (§§ 29, 21 UVgO): 

Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

b06214a7-d0a2-442c-92b4-9962dd513a10 

elektronisch abrufbar.

10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:

Teilnahme- oder Angebotsfrist: 
8. Mai 2024, 10.00 Uhr

Bindefrist: 10. Juni 2024, 00.00 Uhr 

11) Höhe geforderter Sicherheitsleistungen (§ 21 Absatz 5 
UVgO):

Siehe Vergabeunterlagen 

12) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder die Angabe 
der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:

 Siehe Vergabeunterlagen   

13) Unterlagen zur Beurteilung der Eignung und des 
Nichtvorliegens von Ausschlussgründen:

Für die Überprüfung Ihrer Eignung in Bezug auf Fach-
kunde und Leistungsfähigkeit ist es erforderlich, dass 
Sie in Ergänzung zum Eignungsvordruck Nr. 04 mit 
dem Angebot die nachfolgend aufgeführten Unterlagen 
einreichen bzw. Angaben machen:

– Zahlung von Steuern und Beiträge für Versicherun-
gen (Nachweis durch den Vordruck „Eignung“)

– Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 
(Nachweis durch HR-Auszug, Gewerbeanmeldung 
o.ä.)

– Nachweis Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung

– Sie müssen in der Lage sein, mindestens die Grund-
verfahren s. Pos. 1.3.1 bis 1.4.5 des Leistungsver-
zeichnisses ausführen zu können. Aufgrund des 
Umfangs wird an dieser Stelle auf das Leistungsver-
zeichnis verwiesen. 

14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt (§ 43 UVgO):

Wirtschaftlichstes Angebot: 
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung 
Preis-/Leistungsverhältnis (%): 50/50 

Hamburg, den 18. April 2024

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft 501
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Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 077-24 CR

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Einfeldhalle, 
Lerchenfeld 10/Finkenau 38, 22081 Hamburg

Bauauftrag: Dachdecker und Klempner

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 382.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung: ca. November 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
14. Mai 2024 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 12. April 2024

Die Finanzbehörde 502

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 115-24 WH

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Gebäude 1, Richardstraße 1, 22081 Hamburg 

Bauauftrag: Abbruch

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 28.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Juni 2024; 
Fertigstellung: ca. September 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
8. Mai 2024 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/.
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 22. April 2024

Die Finanzbehörde 503

Öffentliche Ausschreibung 
a) Bezirksamt Hamburg-Mitte

Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg
Deutschland
+49 40427901539
vergabestelle@hamburg-mitte.hamburg.de

b) Öffentliche Ausschreibung [VOB] 
c) Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 

nur elektronisch erfolgen
d) Bauleistung
e) 21033 Hamburg Bergedorf
f) Maßnahme: Radverkehrsplanung Jungiusstraße
 Leistung: Radverkehrsplanung Jungiusstraße
 Vergabe-Nr.: BAM_VOB_49-Ö/2024
 Radverkehrsplanung Jungiusstraße
 Straßenbau, Deckensanierung und Steinsetzarbeiten
g) Siehe Vergabeunterlagen
h) Losweise Ausschreibung: Nein
i) Beginn: unverzüglich nach Erteilung des Auftrages.
 Ende: spätestens am 15. Oktober 2024
j) Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Mehrere Hauptangebote sind zulässig
l) Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-

gung unter:
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 

evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/
bcb2052b-ea66-40a2-952f-993ae768e457 
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Fragen und Antworten während des Verfahrens wer-
den ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m) siehe Vergabeunterlagen

n) Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 
verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.

Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o) 8. Mai 2024, 11.00 Uhr 
7. Juni 2024

p) Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
„https://bieterportal.hamburg.de“

q) Deutsch

r) Niedrigster Preis

s) 21. Oktober 2021, 9.30 Uhr

 Aufgrund ausschließlich elektronisch zugelassener 
Angebote sind Anwesende bei der Öffnung nicht zuge-
lassen.

t) siehe Vergabeunterlagen 

u) siehe Vergabeunterlagen 

v) Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-
tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 

Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.
Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlan-
gen durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheini-
gungen zu bestätigen.
Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

x) Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg
Tel.:+49 40428543430
Fax:+49 40427901539
https://www.hamburg.de/mitte

Hamburg, den 23. April 2024

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte 504
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